
 

Geschwister-Scholl-Realschule 
Muggenhofer Str. 122                                                                 Tel.: 0911 / 231-27320 
90429 Nürnberg                                                                          Fax: 0911 / 231-27321 

 sekretariat@gsr-nuernberg.de 
 
 
 
 
 

K r a n k m e l d u n g 
 

 
 

Der Schüler / Die Schülerin (Vor- und Zuname) 
 
 

___________________________________________________________Klasse:__________ 
 

war vom / am  _________________________ bis ___________________________________ 
 

wegen _____________________________________________________________________ 
 

für  ___________________________ Tage am Schulbesuch verhindert. 
 
 
 
 

________________________________                 __________________________________ 
Ort                                                                            Datum 
 
 
 

________________________________ 
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
 
 

Information (s.a. Hausordnung):   

Ist Ihr Kind erkrankt, teilen Sie uns das bitte zuverlässig vor Unterrichtsbeginn telefonisch, per ESIS oder  
per Fax mit!  
Eine Krankmeldung per E-Mail ist aus verwaltungsrechtlichen Gründen nicht möglich.  

 Tel. 231-27320   (ab 7.30 Uhr persönlich)  

 Fax 231-27321   (mit Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)  

Reichen Sie bitte bei telefonischer Entschuldigung eine schriftliche Mitteilung über die Erkrankung innerhalb  
von zwei Tagen nach.  

Dauert die Krankheit Iänger als 3 Unterrichtstage, bei Erkrankung direkt vor oder nach den Ferien bzw. an  
Brückentagen, muss die Schülerin bzw. der Schüler bei Wiedererscheinen eine ärztliche Bestätigung über  
die Erkrankung vorlegen. Wird keine ausreichende Entschuldigung beigebracht, ergeht ggf. eine Meldung 
an die Bußgeldstelle der Stadt Nürnberg. 

Bei unentschuldigtem Fernbleiben Ihres Kindes sind wir verpflichtet, Sie zu benachrichtigen. Deshalb bitten  
wir Sie dringend, uns anzugeben, wie Sie bzw. eine mit der Beaufsichtigung Ihres Kindes betraute Person  
erreichbar sind (Tel. privat, am Arbeitsplatz, weitere Kontaktperson).  

Wenn Sie oder die Kontaktperson nicht zu erreichen sind, müssen wir, um Ihr Kind zu schützen, die Polizei verständigen!  


